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AGB LaCucina Küchenatelier Stand 2024-02-14 

Inhaber Joost Theelen, Oberstorstr. 28, 88662 Überlingen 

 

§ 1 Geltung 

(1) Alle Angebote, Kaufverträge, Lieferungen und Dienstleistungen aufgrund von Bestellungen unserer Kunden unterliegen diesen 

Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. 

(2) Alle zwischen dem Käufer und uns im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag getroffenen Vereinbarungen ergeben sich 

ausschließlich aus diesen Verkaufsbedingungen und unserer vom Kunden gegenzuzeichnenden Bestellbestä;gung. 

(3) Vertragssprache ist Deutsch 

(4) Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 

§ 2 Angebot 

(1) Die in unseren Angeboten enthaltenen Abbildungen oder Zeichnungen sind nur annähernd maßgebend, soweit die darin 

enthaltenen Angaben nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind. 

(2) Die Darstellung der Produkte in den Geschä@sräumen von uns stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar. Eine Verbindlichkeit 

unsererseits ergibt sich erst aus unserer Au@ragsbestä;gung. Ak;onsangebote können zeitlich oder mengenmäßig begrenzt sein. 

Es gelten die Preise zum Zeitpunkt der Bestellung. 

§ 3 Preise 

(1) Preise sind Festpreise inklusive jeweils gül;ger Mehrwertsteuer. 

(2) Arbeiten für Montage werden gesondert ausgewiesen. Sollten hierbei zusätzliche Arbeiten während der Montage vom Kunden 

gewünscht werden, ist dies nur gegen zusätzliche gegengezeichnete Au@ragsbestä;gung möglich. 

(3) Eine Aufrechnung durch den Kunden ist nur mit unbestriDenen oder rechtskrä@ig festgestellten Forderungen möglich. 

§ 4 Zahlung; Lieferung; Lieferzeit 

(1) Wegen der Notwendigkeit von Materialbeschaffung durch uns ist der Kunde verpflichtet, für jeden Au@rag eine 

Abschlagszahlung in Höhe von 20% des Au@ragswertes spätestens 5 Werktage nach Au@ragsbestä;gung durch den Kunden an uns 

zu zahlen. 

(2) Der Kunde hat weitere 70% des Au@ragswertes spätestens 5 Werktage nach schri@licher Benachrich;gung von uns, dass die 

Küche beim Hersteller verbindlich bestellt wurde, zu zahlen. 

(3) Die Restzahlung ist innerhalb von 5 Werktagen nach Lieferung an den Kunden fällig. 

(4) Im Verzugsfalle sind wir berech;gt, Verzugszinsen nach § 288 BGB zu berechnen. Bei Zahlungsverzug sind wir des Weiteren 

berech;gt, eine Mahngebühr von € 15,00 pro Mahnung in Rechnung zu stellen sowie weitergehende Schadensersatzansprüche 

geltend zu machen. 

(5) Der genaue Liefertermin wird mit dem Kunden abges;mmt, wenn die Küche bei uns eingetroffen ist. 
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(6) Der Verkäufer ist zu Teillieferungen berech;gt, sofern diese im Interesse des Käufers und ihm zumutbar sind. Wenn der Käufer 

an der Teilleistung kein Interesse hat und/oder ihm diese unzumutbar ist, ist er berech;gt, vom gesamten Vertrag zurückzutreten. 

(7) Bei der Lieferung muss der Lieferort mit einem Lkw zu erreichen sein und die Anlieferung durch die Eingänge und Treppenhäuser 

bis in die Wohnung mit den üblichen MiDeln des Möbeltransportes durchgeführt werden können. Der Käufer ist verpflichtet, auf 

abweichende Umstände, insbesondere Erschwernisse bei der Anlieferung, hinzuweisen. Verletzt der Käufer diese Pflicht 

schuldha@, so hat er dem Verkäufer etwaige Mehrkosten zu erstaDen und gerät, sofern deswegen die Lieferung nicht erfolgen 

kann, in Annahmeverzug. 

(8) Serienmäßig hergestellte Möbel werden ausschließlich nach den vom Verkäufer verwandten Ausstellungsmustern oder 

Katalogen verkau@. 

(9) Abweichungen in Struktur und Farbe gegenüber dem Ausstellungsstück oder den Katalogabbildungen, gegebenenfalls auch zu 

früheren Lieferungen, bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien (Massivhölzer, Furniere, 

NatursteinplaDen, Leder, Tex;lprodukte) liegen und handelsüblich sowie dem Käufer zumutbar sind. Entsprechendes gilt in Bezug 

auf Ergänzungsstücke aus den genannten Materialien. Die Holzbezeichnungen beziehen sich regelmäßig auf die sichtbaren 

FronOlächen. Bei echtem Leder sind FarbschaPerungen, MasOalten und Dornenrisse naturbedingt und handelsüblich, mithin 

unvermeidbar. 

(10) Sofern keine ausdrückliche anderwei;ge Vereinbarung getroffen ist, besteht kein Anspruch auf Lieferung von 

Ausstellungsstücken. 

§ 5 Eigentumsvorbehalt 

(1) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung der gelieferten Ware sowie aller übrigen Waren derselben Bestellung 

einschließlich eventueller Verzugszinsen und sons;ger Nebenansprüche, wie Aufwendungsersatz, Kosten der Rechtsverfolgung 

etc. im Eigentum des Verkäufers. Der Käufer hat die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren jederzeit pfleglich zu behandeln. 

Dem Käufer ist untersagt, die unter Vorbehaltseigentum gelieferte Ware DriDen zu überlassen. Jeder Standortwechsel sowie alle 

Eingriffe DriDer sind dem Verkäufer unverzüglich mitzuteilen. Mit Abschluss des Kaufvertrages triD der Käufer den 

Herausgabeanspruch gegen DriDe bezüglich der noch unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren an den Verkäufer ab. Wird für 

die Beschädigung oder Zerstörung der gelieferten Waren Ersatz geleistet, triD diese an die Stelle der ursprünglich übereigneten 

Waren. Im Übrigen ha@et der Käufer für jede Beschädigung oder den Verlust der Vorbehaltsware. 

(2) Im Falle einer Pfändung oder sons;gen Beschlagnahme ist der Käufer verpflichtet, den Vollstreckungsbeamten auf das Eigentum 

des Verkäufers hinzuweisen und innerhalb von 3 Tagen unter Übersendung einer Abschri@ des Pfändungsprotokolls davon 

MiDeilung zu machen. Der Käufer trägt die Kosten der Bewahrung der Eigentumsrechte des Verkäufers. 

(3) Kommt der Käufer schuldha@ seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach, ist der Verkäufer berech;gt, nach erfolglosem Ablauf 

einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und die sofor;ge Herausgabe der Liefergegenstände zu verlangen. 

Gleiches gilt, wenn der Käufer den sich aus dem Eigentumsvorbehalt ergebenden Verpflichtungen, insbesondere seiner 

Anzeigepflicht nach vorstehender Absatz 2 schuldha@ nicht nachkommt. Alle durch die Zurücknahme der Ware entstehenden 

Kosten trägt der Käufer. 

§ 6 Montage 

(1) Der Käufer hat bei notwendigen Verankerungen in der Wand in seiner Wohnung die Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße 

Montage zu schaffen. Hat der Käufer hinsichtlich der Montage aufzuhängender Einrichtungsgegenstände Bedenken wegen der 

Eignung der Wände, so hat er diese dem Verkäufer unverzüglich mitzuteilen. Regressansprüche wegen Nichtbeachtung sind 

ausgeschlossen, es sei denn, dem Verkäufer und/oder seinen Erfüllungsgehilfen ist ein Verschulden anzulasten. 
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 (2) Die Mitarbeiter des Verkäufers sind grundsätzlich nicht verpflichtet und befugt, Arbeiten auszuführen, die über die vertraglich 

geschuldete Belieferung, Aufstellung oder Montage der Ware hinausgehen. Dies gilt insbesondere für Installa;onsarbeiten (wie 

Gas, Wasser, Elektrik usw.).  

(3) Zusatzarbeiten und besondere, über den Lieferau@rag hinausgehende zusätzliche Arbeiten, wie Dekora;ons- und 

Montagearbeiten, werden einschließlich der Wegezeit zu angemessenen Preisen in Rechnung gestellt und sind spätestens bei 

Abnahme in bar zu zahlen. Bei Durchführung dieser Arbeiten und bei Abnahme und Behandlung von Beipack wird die Ha@ung des 

Verkäufers auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 

oder der Gesundheit. 

§ 7 Verzug des Verkäufers 

(1) Gerät der Verkäufer mit der Lieferung in Verzug, hat der Käufer ihm eine angemessene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung zu 

setzen. Bei der Fristsetzung sind etwaige Beschaffungszeiten des Vorlieferanten zu berücksich;gen, insbesondere sofern es sich 

um eigens für den Käufer anzufer;gende Möbel handelt. Dies gilt nicht im Falle einer kalendermäßig bes;mmten Lieferfrist 

und/oder sofern der Verkäufer die Leistung ernstha@ und endgül;g verweigert. Liefert der Verkäufer nicht innerhalb der gesetzten 

Frist zur Leistung oder Nacherfüllung, ist der Käufer berech;gt, nach seiner Wahl Schadensersatz staD der Leistung zu verlangen 

oder vom Vertrag zurückzutreten.   ist darüber hinaus zum RücktriD berech;gt, sofern besondere Umstände vorliegen, die unter 

Abwägung der beidersei;gen Interessen den sofor;gen RücktriD rechOer;gen. 

(2) Der Verkäufer kann durch den Käufer unverzüglich zu übermiDelnder Erklärung von diesem Vertrag zurücktreten, wenn der 

Kaufgegenstand vom Hersteller nicht geliefert werden kann und eine anderwei;ge Ersatzbeschaffung nur mit 

unverhältnismäßigem und unzumutbarem Aufwand möglich wäre und/oder sons;ge bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbare, 

durch zumutbare Aufwendungen des Verkäufers nicht zu überwindende Leistungshindernisse bestehen und diese vom Verkäufer 

nicht zu vertreten sind. Der Verkäufer wird etwaige Zahlungen des Käufers unverzüglich erstaDen. 

(3) Von dem Verkäufer nicht zu vertretende Störungen im Geschä@sbetrieb, insbesondere Arbeitsausstände und Aussperrungen 

sowie Fälle höherer Gewalt, die auf einem unvorhersehbaren und unverschuldeten Ereignis beruhen und zu schwerwiegenden 

Betriebsstörungen bei dem Verkäufer oder bei dessen Lieferanten führen, verlängern die vereinbarten Lieferfristen um die Dauer 

der durch diese Umstände bedingten Leistungsstörungen. Der Verkäufer wird den Käufer über die zu erwartende Lieferverzögerung 

und deren Gründe unverzüglich informieren. 

§ 8 Gefahrübergang 

(1) Die Gefahr des zufälligen Untergangs, der zufälligen Beschädigung oder des zufälligen 

Verlusts der Ware geht zu dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem die Ware an den Kunden ausgeliefert wird oder der Kunde 

in Annahmeverzug gerät. 

§ 9 Verzug und Erfüllungsverweigerung des Käufers 

(1) Gerät der Käufer mit der Vertragserfüllung in Verzug und leistet auch dann nicht, nachdem ihm der Verkäufer eine angemessene 

Nachfrist gesetzt hat oder verweigert der Käufer die Erfüllung endgül;g, ist der Verkäufer berech;gt, nach seiner Wahl vom Vertrag 

zurückzutreten oder Schadensersatz staD Erfüllung in Höhe von 25 % des Kaufpreises zu verlangen, sofern sich die Ware bereits 

am Lager des Verkäufers befindet und/oder die Bestellung beim Vorlieferanten nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, in 

allen anderen Fällen in Höhe von 10 % des Kaufpreises. Dem Käufer ist der Nachweis gestaDet, dass dem Verkäufer ein Schaden 

überhaupt nicht oder nur in wesentlich niedrigerer Höhe entstanden ist. Dem Verkäufer bleibt seinerseits vorbehalten, im Einzelfall 

einen höheren Schaden nachzuweisen. 

(2) Erfolgt die Abnahme der bestellten Ware nach Ablauf der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist oder dem in der Bestellung 

vorgesehenen Abru@ermin nicht und verweigert der Käufer auch nach Ablauf der ihm vom Verkäufer gesetzten Nachfrist von 2 

Wochen die Abnahme der Ware, ist der Verkäufer berech;gt, eine Pauschale für die Kosten einer Einlagerung der Waren in Höhe 
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von € 10,00 pro m³ Lagerraum pro angefangene Woche zu verlangen. Auch insoweit ist dem Käufer der Nachweis gestaDet, dass 

dem Verkäufer ein Schaden überhaupt nicht oder nur in wesentlich niedrigerer Höhe entstanden ist. Die Geltendmachung eines 

höheren Schadens durch den Verkäufer bleibt unberührt. 

§ 10 Gewährleistung 

(1) Der Verkäufer wird die gelieferte Ware frei von Konstruk;ons-, Fabrika;ons- und Materialmängeln liefern. Ansprüche wegen 

Mängeln, die ihre Ursache in natürlicher Abnutzung oder unsachgemäßer Behandlung durch den Käufer haben, sind 

ausgeschlossen. 

(2) Offensichtliche Mängel sind vom Käufer innerhalb von zwei Wochen nach Übergabe schri@lich gegenüber dem Verkäufer 

geltend zu machen. 

(3) Der Verkäufer kann die vom Käufer gewählte Art der Nacherfüllung verweigern, wenn sie ihm nur mit unverhältnismäßigen 

Kosten möglich ist. Der Nacherfüllungsanspruch des Käufers beschränkt sich in diesem Falle auf die andere, vom Gesetz 

vorgesehene Art der Nacherfüllung, sofern diese nicht ebenfalls nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten möglich ist. In diesem 

Fall und/oder wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist, kann der Käufer den Kaufpreis mindern oder nach seiner Wahl vom 

Vertrag zurücktreten. Sofern sich nicht aus der Art der Sache oder des Mangels oder den sons;gen Umständen etwas anderes 

ergibt, gilt die Nachbesserung nach dem driDen erfolglosen Versuch als fehlgeschlagen. Hat der Verkäufer zum Zweck der 

Nacherfüllung eine mangelfreie Sache geliefert, so kann er vom Käufer Rückgewähr der mangelha@en Sache verlangen. Etwaige 

sons;ge Rechte des Käufers bleiben unberührt. 


